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Bebauungsplan Eppendorf 26 / Alsterdorf 23

Festsetzungen
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Grundfläche, als Höchstmaß

Gebäudehöhe, als Höchstmaß, bezogen auf Geländeoberkante

Baugrenze

Brücke

Fläche für Sport- und Spielanlagen

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Öffentliche Grünfläche

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen

Umgrenzung der Fläche für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern

Erhaltung von Einzelbäumen

Nachrichtliche Übernahmen

Oberirdische Bahnanlage

Hochliegende Bahnanlage

Wasserfläche

Fläche mit wasserrechtlichen Regelungen

Umgrenzung eines gesetzlich geschützten Biotopes (flächenhaft)

Denkmalschutz Einzelanlage

Kennzeichnungen

Risikogebiet Küstenhochwasser außerhalb von
Überschwemmungsgebieten gem. § 78b WHG

Vorhandene Gebäude

Hinweise

Maßgebend ist die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 21. November 2017
(BGBl I S. 3787), zuletzt geändert am 3. Juli 2023 (BGBl. I S. 176, S. 1, 6).
Längenmaße und Höhenangaben in Metern.
Der Kartenausschnitt (ALKIS) entspricht für den Geltungsbereich des Bebauungsplans
dem Stand vom 09. März 2025.

Vorhandene oberirdische Leitung
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Bezirk Hamburg-Nord   Hamburg, den 16.12.2025 
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung  
 
 

Zusammenfassende Erklärung (Umwelterklärung) gemäß § 10a BauGB 

für den Bebauungsplan Eppendorf 26 / Alsterdorf 23 „Schwanenwesen, Tennisanlage“ 

 

Vorbemerkung 

Die Zusammenfassende Erklärung stellt die Art und Weise dar, wie die Umweltbelange und 
die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und der Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan be-
rücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, 
in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

1. Berücksichtigung der Umweltbelange im Bebauungsplan 

Durch den Bebauungsplan Eppendorf 26 / Alsterdorf 23 werden die öffentliche Grünanlage 
Eppendorfer Mühlenteichpark, eine Vereinssportanlage und das „Hamburger Schwanenwe-
sens“ mit dem Winterquartier der Alsterschwäne planungsrechtlich gesichert. Zusätzlich bein-
haltet der Plan Festsetzungen für Straßenverkehrsflächen.  

Die Umweltprüfung umfasste die Ermittlung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Fläche, Was-
ser, Luft und Klima, Landschaft und Stadtbild sowie Kultur- und Sachgüter. Es liegen Umwelt-
untersuchungen zu den Themen Lärm sowie Natur und Landschaft vor.  

Bezogen auf das Schutzgut Mensch wird es nach der Umsetzung des Bebauungsplans zu 
Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm kommen. Im Plangebiet betrifft das die in den festge-
setzten Baugrenzen geplanten Gebäude für das Vereinshaus des Sportvereins und das Be-
triebsgebäude des Schwanenwesens. Zur Vermeidung erheblicher Lärmbelastungen für ge-
gebenenfalls vorhandene oder geplante schutzbedürftige Nutzungen sind bauliche Schutz-
maßnahmen festgesetzt. 

Hinsichtlich des Schutzgutes Fläche ergibt der Vergleich zwischen dem bisherigen und dem 
künftigen Planrecht insbesondere für die Bereiche Tennisanlage, Bolzplatz und Schwanenwe-
sen Winterquartier eine künftige Überschreitung um ca. 0,25 ha. Als Minderungsmaßnahme 
ist die festgesetzte Retentions-/Dachbegrünung im Plangebiet anzuführen. Gegenüber dem 
heutigen Realbestand mit rund 0,57 ha versiegelten bzw. nutzungsbedingt stark verdichteten 
und teilbefestigten Böden ist nur eine geringe Zunahme der Netto-Neuversiegelung zu erwar-
ten. Die geplante Entsiegelung von Parkständen im Salomon-Heine-Weg (Straßenbegleitgrün) 
ist hierbei nicht eingerechnet. 

Die geplanten Vorhaben bzw. die vollflächige Ausnutzung der überbaubaren Grundstücksflä-
chen führen zu einem teilweisen bis vollständigen Verlust sämtlicher Bodenfunktionen im Be-
reich der Baugrenzen sowie des Bolzplatzes. Auch für den Spielplatz ist je nach künftiger Aus-
gestaltung von einer Abwertung des Schutzgutes Boden auszugehen. Wesentliche Eingriffe 
werden allerdings durch die Anordnung der Gebäude-Neubauten im Bereich vorhandener Ge-
bäude und bereits teil- und vollversiegelten Flächen im Areal Schwanenwesen Winterquartier 
und Tennisanlage vermieden. Für die Herstellung des kunststoffbefestigten Bolzplatzes be-
stehen kaum Möglichkeiten zur Vermeidung der Funktionsverluste. 

Zur Eingriffsminderung sind die Stellplatz- und Erschließungsflächen und Tennisplätze auf der 
Tennisanlage in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Die vorgesehene Re-
tentions-/Dachbegrünung trägt ebenfalls zu einer Minderung der erheblichen Beeinträchtigun-
gen bei. Des Weiteren kann im Plangebiet durch die geplante Umwandlung der Parkstände 
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